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1.	EINLEITUNG
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Die Stadt Münchenbernsdorf lässt ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) erstellen. 
Dabei möchte die Stadt gemeinsam mit den relevanten Akteuren ein gesamtörtliches Entwick-
lungskonzept, eingebettet in die Region, aufstellen sowie die Schwerpunkte und Maßnahmen-
pläne herausarbeiten. Dieses Konzept soll die Stadt unter Berücksichtigung des demogra�schen 
Wandels als attraktiven Wohn-, Wirtschafts- und Tourismusstandort weiterentwickeln und 
gemeinsame Umsetzungsstrategien zum Erhalt einer lebenswerten Struktur aufstellen.

1.1.	 AUFGABENSTELLUNG

1.2.	 FACHSPEZIFISCHER HINTERGRUND

1	  Siehe ThStBauFR � Anlage 9: Leitfaden zur Erarbeitung von Integrierten Stadtentwicklungskonzepten, verö�entlicht im 
Thüringer Staatsanzeiger [03/2016, S. 145 �].

2	  Siehe ThStBauFR � Anlage 9: Leitfaden zur Erarbeitung von Integrierten Stadtentwicklungskonzepten, verö�entlicht im 
Thüringer Staatsanzeiger [03/2016, S. 145 �].

Die Erarbeitung des Integrierten Stadtentwick-
lungskonzeptes der Stadt Münchenbernsdorf 
erfolgte auf der Grundlage des Leitfadens zur 
Erarbeitung von integrierten Stadtentwicklungs-
konzepten, welcher folgende Problemstellung 
beschreibt: �Der demogra�sche Wandel, sich 
änderndes Nachfrageverhalten mit der Folge 
eines dauerhaften Leerstandes insbesondere 
von Wohnungen, belastet die Siedlungsstruk-
turen und führt zum Verfall von Gebäuden. 
Betro�en sind in zunehmendem Maße nicht 
nur Verdichtungsräume, sondern auch der 
ländliche Raum�.1

Der Bund und das Land Thüringen wollen mit 
Hilfe der aktuellen Städtebauförderprogramme 
�zur Sicherung attraktiver Städte und Gemein-
den und zu Stabilisierung der Wohnungswirt-
schaft beitragen und [�] den räumlich gezielten 
Rückbau auf Dauer nicht mehr benötigter Ge-
bäude mit einer umfassenden städtebaulichen 
Aufwertung von Stadtquartieren� verbinden. 
Das Land versteht die aktuelle Städtebauför-
derung �als Chance, die Thüringer Städte und 
Gemeinden im demogra�schen Wandel zu 
attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandorten 
zu entwickeln�. 

Dazu sind jedoch auf der kommunalen Pla-
nungsebene klare Entscheidungen nötig, die auf 

der Grundlage von Integrierten Stadtentwick-
lungskonzepten festgelegt werden. Das Ziel der 
Konzepte ist es, die ö�entliche Förderung und 
private Investitionen zu bündeln sowie gezielt 
in zu stabilisierenden oder problematischen 
Quartieren einzusetzen, so dass sie zu deren 
funktioneller Stärkung und gestalterischer 
Aufwertung beitragen.

Integriert bedeutet, dass das Konzept zum einen 
von allen Fachbereichen, der Politik und den 
Bürgern getragen wird und zum anderen die 
einzelnen Maßnahmen aufeinander abstimmt 
sowie zu einem zukunftsfähigen, sinnvollen 
Ganzen verbindet:  �Die Erarbeitung von Stadt-
entwicklungskonzepten stellt deshalb nicht nur 
vom Inhalt, sondern auch vom Verfahren her 
einen äußerst komplexen Prozess dar. Die mit 
dem Stadtentwicklungskonzept getro�enen 
Festlegungen müssen als informelle Planungen 
durch den Stadtrat legitimiert werden. Dadurch 
wird eine verlässliche Grundlage für die wei-
tere Kooperation aller am Prozess Beteiligten 
ebenso wie für den Einsatz von Fördermitteln 
erreicht. Dabei steht außer Frage, dass die dort 
enthaltenen inhaltlichen Prioritäten laufend 
überprüft und entsprechend fortgeschrieben 
werden müssen� (ebd.).2
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Verfahren / Beteiligte

1.3.	 VERFAHREN / BETEILIGTE

3	  Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, 2014

Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept wur-
de schrittweise, in enger Zusammenarbeit 
zwischen der Stadt und dem beauftragten Pla-
nungsbüro erarbeitet. Abstimmungen erfolgten 
im laufenden Planungsprozess mit Vertretern 
der Verwaltung sowie unterschiedlicher ge-
meindlicher Organe, politischer Mandatsträger 
und den Bürgern. Hierfür galt es, mit diesen 
Vertretern eine ISEK-Arbeitsgruppe, als Dis-
kussionsform für gewisse Einzelthemen, zu 

bilden. Die Arbeitsgruppe hat im laufenden 
Prozess die Ergebnisse der Analyse sowie die 
Erarbeitung der zukünftigen Entwicklungs-
leitlinien, Schwerpunkte und Maßnahmen 
abgestimmt und gemeinsam erörtert. In der 
Gesamtheit wurden die Bewohner der Stadt 
über regelmäßige Presseinformationen, eine 
Einwohnerbefragung und einen ö�entlichen 
Workshop (verö�entlicht im gemeindlichen 
Amtsblatt und online) beteiligt.

1.4.	 PLANUNGSHORIZONT

Der Planungshorizont wurde auf den Zeitraum 
bis zum Jahr 2040 festgelegt. Damit entspricht 
das Konzept der Forderung, mindestens 10 Jah-
re auszuweisen und somit keine kurzfristigen 
Planungshorizonte zu Grunde zu legen. Für 
den Zeithorizont bis 2040 bestehen zusätz-
lich sichere Grundlagen für die Erstellung der 
unterschiedlichen Prognosen. Die Bestimmung 

eines noch weiter gefassten zeitlichen Horizon-
tes würde bedeuten, dass sich die Aussagen 
realitätsferner entwickeln würden. Bis 2040 
sind jedoch relativ genaue Prognosen und 
Aussagen möglich sowie gleichzeitig ein aus-
reichend großer Planungszeitraum gegeben, 
um zielführende Entscheidungen zu tre�en.

1.5.	 ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN

Für die Stadt Münchenbernsdorf existieren 
bereits einige Planungen unterschiedlicher Res-
sorts. Ziel des Integrierten Stadtentwicklungs-
konzeptes ist es, diese Planungen aufzugreifen, 
die wesentlichen Informationen herauszu�ltern 

und zusammenzuführen. Im Folgenden sollen 
die Planungen kurz erläutert werden. Dabei 
wird der Schwerpunkt auf Aussagen gelegt, 
die für die zukünftige Entwicklung München-
bernsdorfs von besonderer Relevanz sind

Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025- „Thüringen im Wandel3	

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) Thü-
ringen 2025 wurde im Jahr 2014 verabschiedet. 
LEP sind in den deutschen Bundesländern 
verbindliche Pläne (§ 13 Abs. 1 Raumordnungs-
gesetz) mit Festlegungen zur Raumordnung auf 
Landesebene und stellen eines der wichtigsten 
Instrumente der Landesplanung dar. Sie sind 
eine Mischung aus konkretisierten Zielvorga-
ben, raumbezogenen Planfestlegungen und 

allgemeinen Richtlinien für die weiteren Pla-
nungen der Länder.

Mit dem LEP 2025 hat der Freistaat Thüringen 
eine neue räumliche Gliederung des Landes 
eingeführt, die sich an den tatsächlichen Ent-
wicklungs- und Handlungsnotwendigkeiten 
sowie an der Vielfalt der Kulturlandschaften 
orientiert. Damit werden auf die jeweiligen 
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Übergeordnete Planungen

Das Inkrafttreten nach erneuter Überarbeitung 
und Auslegung ist im Jahr 2024 geplant. 

Die Stadt Münchenbernsdorf behält aufgrund 
ihrer Lage und bewährten Funktion den Status 
eines Grundzentrums und damit ihre zentral-
örtliche Funktion. Wesentliche Neuerung ist 
die Einführung von drei unterschiedlichen 
Raumstrukturtypen: Räume mit günstigen 
Entwicklungsvoraussetzungen, Räume mit 
ausgeglichenen Entwicklungspotenzialen und 
Räume mit besonderen Entwicklungsaufgaben. 
Die drei Raumtypen sind wiederum in drei 
bis vier Raumstrukturtypen untergliedert. Die 
Planungsregion Ostthüringen, in der sich die 
Stadt Münchenbernsdorf be�ndet, hat Anteil 
an allen drei Raumstrukturgruppen. Die Stadt 
Münchenbernsdorf gehörte vor der Fortschrei-
bung des LEP der Raumstrukturgruppe mit 
ausgeglichenen Entwicklungsvoraussetzungen 
an. Im aktuellen Entwurf wurde sie der Gruppe 
„Räume mit günstigen Entwicklungsvoraus-
setzungen“ zugeordnet.

Innerhalb der Raumstrukturgruppen gibt es 
verschiedene Typen. Münchenbernsdorf gehört 
bisher dem Typ „Raum um die A 9/Thüringer 
Vogtland“ an. In der Überarbeitung wurde 
dieser Typ in „Raum um die A 9“ umbenannt. 
Die grundsätzliche De�nition des „Raumes um 
die A9“: Nutzung der Standortpotenziale und 
Konsolidierung des Raumes bleibt unverändert. 
Der Fokus wurde jedoch von der Bewältigung 
der Folgen des demographischen Wandels auf 
positive Ausstrahlungse�ekte in angrenzende 
Räume verlagert.

Die Raumstrukturgruppe „Räume mit günstigen 
Entwicklungsvoraussetzungen“ ist weiterhin 
charakterisiert durch demographische und 
wirtschaftliche Stabilität in zentraler Lage im 
Freistaat und die Nähe zu den leistungsstarken 
Oberzentren. Diese Räume übernehmen neben 
wichtigen Eigenentwicklungs- und Stabilisie-
rungsaufgaben auch Entwicklungsfunktionen 
für das gesamte Landesgebiet.
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Regionalplan Ostthüringen 5

5	  Regionale Planungsgemeinschaft Ostthüringen, 2012

Der Regionalplan Ostthüringen legt die mittel-
fristigen Leitlinien der Regionalentwicklung 
für die Planungsregion Ostthüringen fest. Die 
darin festgelegten Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung konkretisieren einerseits die 
landesplanerischen Vorgaben aus dem Lan-
desentwicklungsprogramm Thüringen 2025 
und scha�en gleichzeitig den planerischen 
Gestaltungsrahmen für alle nachfolgenden 
Planungen, z.B. auch Flächennutzungs- oder 
Bebauungspläne.

 
 

Im Regionalplan Ostthüringen wird die Stadt 
Münchenbernsdorf als Grundzentrum einge-
stuft. Dies bedeutet, dass die Gemeinde für ihren 
Versorgungsbereich als Konzentrationspunkt 
von Einrichtungen mit überörtlicher Bedeutung 
dient sowie umfassende Angebote bei Gütern 
und Dienstleistungen des Grundbedarfs bereit-
hält. Der Grundversorgungsbereich umfasst 
dabei das gesamte Gebiet der Stadt München-
bernsdorf sowie der Gemeinden Schwarzbach, 
Lederhose, Bocka, Hundhaupten, Lindenkreuz, 
Kraftsdorf, Zedlitz und Saara. Die Zuweisung 
erfolgt zum Zweck der Stärkung des ländlichen 
Raumes und des Grundzentrums selbst.

Die verkehrlich bedeutsame Lage von Mün-
chenbernsdorf ist durch die unmittelbare Nähe 
zur Bundesautobahn 9 (A9), dem Hermsdorfer 
Autobahnkreuz und zur Bundesstraße 175 
gegeben. Weiterhin ist in der Raumnutzungs-
karte des Regionalplans ersichtlich, dass mit 
der L1078 eine regional bedeutsame Straße 
durch die Stadt Münchenbernsdorf führt.  Die 
regional bedeutsamen Straßenverbindungen 
stellen die Verbindung zwischen den benach-
barten Grundzentren untereinander und die 
Anbindung der Grundzentren an die höher-
stu�gen Zentralen Orte sowie überregionale 
Straßenverbindungen sicher.

Das Gebiet der Stadt Münchenbernsdorf hat 
im Westen und Süden Anteile am größeren 
Vorbehaltsgebiet zur Freiraumsicherung Fs-21. 
Im Norden liegt ein Teil des Vorranggebiets 
zur Freiraumsicherung FS-27 vollständig im 
Gemeindegebiet; im Süden und Osten anteilig. 

Vorranggebiete der Freiraumsicherung sind für 
die Erhaltung und den Schutz der Freiraumfunk-
tion der Naturgüter Boden, Wald, Wasser, Klima, 
Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes 
vorgesehen. Andere raumbedeutsame Nutzun-

Abb. 2:	Auszug Karte: Raumstruktur 
(Quelle: Regionalplan Ostthüringen, Stand 2012)

Abb. 3:	Auszug Karte: Verkehr  
(Quelle: Regionalplan Ostthüringen, Stand 2012)
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Übergeordnete Planungen

gen sind in diesen Gebieten ausgeschlossen, 
soweit diese mit der vorrangigen Funktion 
nicht vereinbar sind. Vorbehaltsgebiete der 
Freiraumsicherung dienen dem Schutz der 
notwendigen ökologisch intakten Freiraum-
struktur und der langfristigen Erhaltung der 
Regenerationsfähigkeit des Naturhaushaltes 
und der Landschaft der Region. 

Darüber hinaus be�ndet sich im Nordosten 
des Gemeindegebietes das Vorbehaltsgebiet 
Landwirtschaftliche Bodennutzung 35 (lb-35). 
In diesen Gebieten soll der nachhaltigen Ent-
wicklung der Landbewirtschaftung bei der 
Abwägung mit konkurrierenden raumbedeut-
samen Nutzungen besonderes Gewicht bei-
gemessen werden.

Änderung des Regionalplans

Mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung 
der Region überarbeitet die Regionale Pla-
nungsgemeinschaft Ostthüringen nach der 
Fortschreibung des Landesentwicklungsplans 
Thüringen den derzeit gültigen Regionalplan 
Ostthüringen 2012. Dazu wurde im Jahr 2015 
die Änderung des Regionalplans Ostthüringen 
durch den Planungsrat der Regionalen Planungs-
gemeinschaft Ostthüringen beschlossen. Die 
umfangreichen Arbeiten zum Teilplan Wind-
energie, die eingegangenen Hinweise zu den 
übrigen Teilen des 1. Entwurfs des Regionalplans 
sowie die vielfältigen globalen Entwicklungen 
mit regionalen Auswirkungen seit 2020 haben 
dazu geführt, dass der erste Entwurf grund-
legend überarbeitet werden musste. 

Im Jahr 2023 konnte ein 2. Entwurf des Gesamt-
plans fertig gestellt werden. Mit einem erneuten 
Beschluss der Planungsversammlung vom 02. 
Juni 2023 wurde der 2. Entwurf des Regional-
plans Ostthüringen zur Beteiligung freigegeben. 
Mit diesem Beschluss wurde gleichzeitig fest-
gelegt, dass die Anhörung der in ihren Belangen 
berührten ö�entlichen Stellen und der im regio-
nalen Planungsbeirat vertretenen Institutionen 
sowie die ö�entliche Auslegung in der Zeit vom 
24. Juli 2023 bis 25. September 2023 erfolgen.	 

Abb. 4:	Auszug Karte: Raumstruktur  
(Quelle: Regionalplan Ostthüringen, Stand 2012)




































































































































































































































































